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Bebauungsplan M-813
(nördlich Efeustraße )

RECHTSVERBINDLICH AB :    27.06.2014

mit örtlichen Bauvorschriften
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   4.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ die Einleitung des Satzungsverfahrens des

        vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. ____________________ beschlossen.

        Der Einleitungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht worden.

        ____________________

       Stadtbaurätin

1 : 500

   5.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ dem Entwurf des vorhabenbezogenen

        Bebauungsplanes Nr. 35 und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit §13a BauGB beschlossen.

        Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht.

        Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 35 und die Begründung haben

        vom ____________________ bis ____________________ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Stadtbaurätin

   1.  Vervielfältigungsvermerke

        Kartengrundlage: Gemarkung, Flur: ______________________________         Maßstab: ____________________

        Erlaubnisvermerk: Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe sind nur mit Erlaubnis

        der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig (§ 5 des Nds. Gesetzes über amtliche

                       Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds. GVBI. 2003, Seite 5).

        am:     01.08.1997     AZ.:    23056 / ALK BEZ.SCHL. 34010

   2.  Plangrundlage

        Kartengrundlage:   Liegenschaftskarte Maßstab 1 : 1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung 2012

        Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom _______________ ).

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        Fachdienst Stadtinformation und Geodaten der                                    ____________________                                      L.S.

        Stadt Oldenburg (Oldb)                                                                                     Unterschrift

   7.  Der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) hat den Bebauungsplan (beschleunigtes Verfahren gem. §13a BauGB) nach Prüfung der Stellungnahmen in

        seiner Sitzung am ____________________ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Stadtbaurätin

   9.  Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am ____________________ im Amtsblatt für die Stadt Oldenburg (Oldb)

        bekannt gemacht worden.

        Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Unterschrift

   6.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ dem geänderten Entwurf des

        Bebauungsplanes M-813 (vorher vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 35) und der Begründung zugestimmt und die erneute Beteiligung

gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

     Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom _____________ bis  zum _______________ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der Auslegung wurden am _________________ ortsüblich bekannt gemacht.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ___________________

      Stadtbaurätin

35

   3.  Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:

Geprüft durch die Stadt Oldenburg (Oldb):

       

 ____________________                                                                                         ____________________                            ____________________

      Unterschrift Fachdienstleiter                   Amtsleiterin
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Ehnernstraße 126, 26121 Oldenburg

Stadt Oldenburg, Flur 4
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Umgrenzung von Flächen für Nebenan-
lagen, Stellplätze, Garagen und

TiefgarageTGa

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes

Geschossflächenzahl

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Baugrenze

nicht überbaubare Fläche

überbaubare Fläche

MülltonnenstellplatzZweckbestimmung:

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Allgemeine Wohngebiete

Hauptfirstrichtung

Abgrenzung der Hauptfirstrichtung

Baulinie

nicht überbaubare Fläche

überbaubare Fläche

Gemeinschaftsanlagen

HINWEISE

 Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten ur- oder früh-

geschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein:

Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie

auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe

Spuren solcher Funde) gemacht werden, so sind diese gemäß § 14

Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig

und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder

dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege -  Referat Archäologie -

Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441/799-2120

unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der

Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fund-

stellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier

Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren

Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde

vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

 Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Bombenblindgänger,

Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die

zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der

Kampfmittelbeseitigungsdienst der Zentralen Polizeidirektion zu

benachrichtigen.

 Bei konkreten Hinweisen auf Altlasten im Plangebiet ist die untere

Abfallbehörde zu informieren.

 Die innerhalb der Begründung bzw. in der Planzeichnung benannten

einschlägigen DIN-Normen können im Stadtplanungsamt der Stadt

Oldenburg eingesehen werden.
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Höhe baulicher Anlagen als
Höchstmaß in m, Firsthöhe

bei Flachdächern = Gebäudehöhe

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbe-
schränkungen oder für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwir- 
kungen im Sinne des

Abgrenzung der Lärmpegelbereiche
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Rechtsgrundlagen für diesen Bebauungsplan sind:

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) - zuletzt geändert durch Art. 1

des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548).

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar

1990 (BGBl. I S. 132) - zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes

vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548).

 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990

(BGBl. 1991 I S. 58) (BGBl. I S. 2414) - zuletzt geändert durch Art. 2

des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der

Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. Nr. 31/2010, S. 576).

 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April

2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46).
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   8.  Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ________________________

       Oberbürgermeister

Zweckbestimmung:

Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Anlagen und Ein- 
richtungen und sonstige Maßnahmen, die
dem Klimawandel entgegenwirken

05.06.2014

16.06.2014

16.06.2014

16.06.2014

23.06.2014

03.07.2014

27.06.2014

gez. Arndt

gez. Ch. Festersen gez. Wicherts

gez. G. Nießen

gez. G. Nießen

gez. G. Nießen

gez. Schwandner

gez. Naderi

L.S.

gez. Lüders

gez. G. Nießen


